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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung 
gemäß § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 12. Mai 2021 durch 
Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210512_Hochschulen-
CoronaVO.html erfolgt.

Landesverordnung  
über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

an Hochschulen (Hochschulen-Coronaverordnung - HochschulencoronaVO)
Vom 12. Mai 2021

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-62

Aufgrund des § 12 Absatz 1 der Corona-Bekämp-
fungsverordnung (Corona-BekämpfVO) vom 11. Mai 
2021 (ersatzverkündet am 11. Mai 2021 auf der 
Internetseite https://www.schleswig-holstein.de/DE/
Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_
Corona-BekaempfungsVO.html), in Verbindung mit 
§ 32 Satz 1 und 2, § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, 
§ 28a Absatz 1 Nummer 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 16 
und 17, Absatz 3 und Absatz 5 des Infektionsschutz-
gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Mai 
2021 (BGBl. I S. 850), verordnet das Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pande-
mie des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) im 
Rahmen des Gesundheitsschutzes an den staatlichen 
und staatlich anerkannten Hochschulen nach § 1 Ab-
satz 1 des Hochschulgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. De-
zember 2020 (GVOBl. Schl.-H. 2021 S. 2), und 
dem Gesetz über die Stiftungsuniversität zu Lübeck 
vom 24. September 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 306), 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 11. Ja-
nuar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 2).

§ 2 
Grundsätze für den Lehrbetrieb

(1) Der Lehrbetrieb an Hochschulen findet, soweit 
nicht diese Verordnung Ausnahmen zulässt, in digi-
taler Form statt.

(2) Prüfungen in Präsenz sind zu verschieben, so-
fern nicht zwingende Gründe entgegenstehen. Ein 
zwingender Grund liegt insbesondere vor, wenn sich 
durch eine Verschiebung der Studienabschluss un-
zumutbar verzögern würde. Findet eine Prüfung in 
Präsenz statt, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten.

(3) Praktische Studienformate gelten nicht als Un-
terricht und sind in Präsenz zulässig. Dazu zählen 
insbesondere praktische Studienformate in Sport, 
Musik, Kunst und den Gesundheitsberufen sowie 

Laborpraktika und künstlerisches Arbeiten. Für diese 
Veranstaltungen gilt:

1. Es ist eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen, sofern in Absatz 4 und 5 nichts ande-
res geregelt ist.

2. Es ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu an-
deren Personen einzuhalten, sofern in Absatz 4 
und 5 nichts anderes geregelt ist. Aus besonde-
ren räumlichen Gründen, insbesondere in Laboren 
oder Räumen für künstlerisches Arbeiten, kann 
vom Mindestabstand nach Satz 1 abgewichen 
werden.

Überschreitet in einem Kreis oder einer kreisfreien 
Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-
Inzidenz den Schwellenwert von 165, sind ab dem 
übernächsten Tag praktische Studienformate nur zu-
lässig, wenn sie anderenfalls im Sommersemester 
2021 nicht mehr nachgeholt werden können und der 
Studienabschluss sich dadurch unvermeidbar verzö-
gern würde. In diesen Fällen setzt die Teilnahme an 
dem Studienformat ein Testergebnis hinsichtlich des 
Nichtvorliegens einer Infektion mit dem SARS-CoV-
2-Virus (negatives Testergebnis) voraus. Das negative 
Testergebnis kann nachgewiesen werden durch die 
Bescheinigung einer für die Abnahme des Tests auf 
das Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-
2-Virus zuständigen Stelle oder die Bescheinigung 
über einen an der Hochschule unter Aufsicht durch-
geführten Test. Das Ausstellen des Nachweises über 
das negative Testergebnis und die Vornahme des Tests 
dürfen einschließlich des Tages, an dem gegenüber der 
Hochschule der Nachweis geführt wird, nicht länger 
als drei Tage zurückliegen. Die Vorlage eines Tests 
ist nicht erforderlich für geimpfte Personen im Sinne 
von § 2 Nummer 2 Covid-19-Schutzmaßnahmen-Aus-
nahmeverordnung (SchAusnahmV) vom 8. Mai 2021 
(BAnz AT 08.05.2021 V1) und genesene Personen im 
Sinne von § 2 Nummer 4 SchAusnahmV.

(3a) In der Human- und Zahnmedizin, in der Pharma-
zie und in den Studiengängen zu den Gesundheits-
fachberufen ist es zulässig, die Möglichkeiten der 
Verordnung zur Abweichung von der Approbations-
ordnung für Ärzte bei einer epidemischen Lage von 
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nationaler Tragweite vom 30. März 2020 (BAnz AT 
31.03.2020 V1), geändert durch Artikel 3 der Verord-
nung vom 3. Juli 2020 (BAnz AT 03.07.2020 V1), 
die Verordnung zur Abweichung von der Approba-
tionsordnung für Zahnärzte bei einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite vom 3. Juli 2020 
(BAnz AT 03.07.2020 V1), die Verordnung zur Ab-
weichung von der Approbationsordnung für Apothe-
ker bei einer epidemischen Lage von nationaler Trag-
weite vom 3. Juli 2020 (BAnz AT 03.07.2020 V1) 
und die Verordnung zur Sicherung der Ausbildungen 
in den Gesundheitsfachberufen während einer epide-
mischen Lage von nationaler Tragweite vom 10. Juni 
2020 (BAnz AT 12.06.2020 V1), geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I 
S. 370) zu nutzen.

(4) Für sportpraktische Studienformate gilt:

1. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung gilt nicht.

2. Zuschauer haben keinen Zutritt.

3. Vom Deutschen Olympischen Sportbund oder 
von einzelnen Sportfachverbänden entwickelte 
Empfehlungen werden vor Aufnahme des Sport-
betriebs umgesetzt und vor Ort mit dem Hinweis 
auf deren Verbindlichkeit ausgehängt.

(5) Für musikpraktische Studienformate gilt:

1. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung gilt nicht.

2. Zuschauer haben keinen Zutritt.

3. Aktivitäten in geschlossenen Räumen mit einer 
erhöhten Freisetzung von Tröpfchen, insbeson-
dere gemeinsames Singen oder der Gebrauch von 
Blasinstrumenten sind nur zulässig, wenn

a) es sich um Solodarbietungen oder um Musik-
proben handelt,

b) zwischen den Akteurinnen und Akteuren je-
weils ein Mindestabstand von 2,5 Metern 
eingehalten wird oder die Übertragung von 
Tröpfchen durch ähnlich geeignete physische 
Barrieren verringert wird,

c) sich das Hygienekonzept neben den in § 5 Ab-
satz 1 Satz 3 genannten Punkten auch zu dem 
in Buchstabe b genannten Mindestabstand, 
der Reinigung und Desinfektion gemeinsam 
genutzter Gegenstände, dem Umgang mit Kon-
denswasser bei Blasinstrumenten, der Eindäm-
mung der Aerosolausbreitung bei Blasinstru-
menten und der Anordnung der Akteurinnen 
und Akteure zueinander verhält.

4. In allen anderen Fällen ist ein Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten.

(6) Lehrende sind in einem sport- oder musikprak-
tischen Studienformat von der Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen, 

in allen anderen Studienformaten ist eine qualifizierte 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

(7) Die Vorgaben der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverord-
nung vom 21. Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
21. April 2021 (BAnz AT 22.04.2021 V1), bleiben 
unberührt.

§ 3 
Bibliotheken und studentische Arbeitsplätze

(1) Die Besucherzahl in Bibliotheken ist auf eine Per-
son je zehn Quadratmeter Besuchsfläche begrenzt, 
hinsichtlich der 800 Quadratmeter übersteigenden 
Besuchsfläche auf eine Person je 20 Quadratmeter.

(2) Überschreitet in einem Kreis oder einer kreis-
freien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 
7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 165 werden 
ab dem übernächsten Tag die Bibliotheken geschlos-
sen. Ausnahmen gelten für:

1. die Ausleihe und Rückgabe,

2. die Anfertigung von studentischen Abschlussar-
beiten,

3. die Anfertigung von Forschungsarbeiten ein-
schließlich Dissertationen und Habilitationen 
durch Mitglieder und Angehörige der Hochschule,

4. die Vorbereitung von Lehrveranstaltungen durch 
Lehrende.

Der Zugang zu studentischen Arbeitsplätzen in Bib-
liotheken kann unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 3 ermöglicht werden.

(3) Die Hochschule kann nach vorheriger Anmeldung 
Studierenden in besonderen Härtefällen, insbeson-
dere um die Nutzung für das Studium notwendiger 
digitaler Infrastruktur zu ermöglichen, den Zugang 
zu studentischen Arbeitsplätzen außerhalb von Bib-
liotheken ermöglichen.

§ 4 
Kontaktverbot und Abstandsgebot

(1) Für Ansammlungen und Zusammenkünfte zu 
privaten Zwecken auf dem Gelände der Hochschule 
gelten die in § 2 Absatz 4 Corona-BekämpfVO gere-
gelten Kontaktbeschränkungen entsprechend.

(2) Auf dem Gelände der Hochschule ist zu anderen 
Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzu-
halten (Abstandsgebot). Dies gilt nicht,

1. wenn die Einhaltung des Mindestabstands aus 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht 
möglich ist;

2. wenn die Übertragung von Viren durch ähnlich 
geeignete physische Barrieren verringert wird.

(3) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise 
der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung 
der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet 
werden.
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§ 5 
Besondere Anforderungen an die Hygiene, 

Hygienekonzepte der Hochschulen

(1) An jeder Hochschule existiert ein Hygienekonzept. 
Die Hochschule hat dabei nach den konkreten Umstän-
den des Einzelfalls die Anforderungen des Infektions-
schutzes zu berücksichtigen und den Hygieneleitfaden 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
zu beachten. Im Hygienekonzept sind insbesondere 
Maßnahmen für folgende Aspekte vorzusehen:

1. die Begrenzung der Besucherzahl auf Grundlage 
der räumlichen Kapazitäten;

2. die Wahrung des Abstandsgebots aus § 4 Absatz 2;

3. die Regelung von Besucherströmen;

4. die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die 
häufig berührt werden;

5. die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen;

6. die regelmäßige Lüftung von Innenräumen, mög-
lichst mittels Zufuhr von Frischluft;

7. die Information über Hygienestandards.

Die Hochschule hat die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts zu 
gewährleisten. Auf Verlangen der für den Infektions-
schutz zuständigen Behörde hat die Hochschule das 
Hygienekonzept vorzulegen und über die Umsetzung 
Auskunft zu erteilen. Darüber hinaus gehende Pflich-
ten zur Aufstellung von Hygieneplänen nach dem 
Infektionsschutzgesetz und arbeitsschutzrechtliche 
Regelungen bleiben unberührt.

(2) Bei nach dieser Verordnung zulässigen Veranstal-
tungen, Prüfungen und der Nutzung von Bibliotheken 
sowie studentischen Arbeitsplätzen außerhalb von Bi-
bliotheken der Hochschule sind die Kontaktdaten der 
Teilnehmenden zu erheben. Die Daten sind so zu er-
heben und aufzubewahren, dass Erhebungsdatum und 
-uhrzeit, Vor- und Nachname, Anschrift, sowie, soweit 
vorhanden, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse für 
einen Zeitraum von vier Wochen nachverfolgt werden 
können. Danach sind die Daten zu vernichten. Sie sind 
auf Verlangen der für den Infektionsschutz zuständi-
gen Behörde zu übermitteln, sofern dies zum Zwecke 
der Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen 
erforderlich ist. Es ist zu gewährleisten, dass unbe-
fugte Dritte von den erhobenen Daten keine Kenntnis 
erlangen. Eine anderweitige Verwendung ist unzuläs-
sig. Die Hochschule hat Personen, die die Erhebung 
ihrer Kontaktdaten verweigern, von dem Besuch oder 
der Nutzung der Einrichtung oder der Teilnahme an der 
Veranstaltung auszuschließen. Soweit gegenüber der 
Hochschule Kontaktdaten angegeben werden, müssen 
sie wahrheitsgemäß sein; bei dienstlichen Tätigkeiten 
genügen die dienstlichen Kontaktdaten.

(3) Personen, die dieser Verordnung oder dem Hygi-
enekonzept der Hochschule zuwiderhandeln, kann 
die Hochschule ihrer Gebäude oder ihres Geländes 
verweisen.

§ 6 
Mund-Nasen-Bedeckung

(1) In den Gebäuden der Hochschulen, die öffentlich 
oder hochschulöffentlich zugänglich sind, und an Ar-
beits- und Betriebsstätten in geschlossenen Räumen 
ist eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung gemäß 
Absatz 4 zu tragen. Dies gilt nicht,

1. am festen Steh- oder Sitzplatz, wenn ein Min-
destabstand von 1,5 Metern eingehalten oder die 
Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete 
physische Barrieren verringert wird;

2. bei schweren körperlichen Tätigkeiten;

3. wenn Kontakte nur mit Angehörigen des eigenen 
Haushalts erfolgen;

4. bei der Nahrungsaufnahme;

5. wenn dies aufgrund der besonderen Umstände 
des Einzelfalls unzumutbar ist.

(2) Bei Veranstaltungen und Prüfungen der Hoch-
schule in Gebäuden außerhalb des Geländes der 
Hochschule gelten Absatz 1 und § 2 entsprechend.

(3) Auf dem Gelände der Hochschulen ist in den Ein-
gangsbereichen vor den Gebäuden eine qualifizierte 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Hochschulen 
können darüber hinaus in von ihnen zu kennzeichnen-
den Bereichen, in denen Personen länger und dichter 
zusammenkommen, das Tragen einer qualifizierten 
Mund-Nasen-Bedeckung vorschreiben.

(4) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrie-
ben ist, gilt § 2a Absatz 1a Corona-BekämpfVO 
entsprechend. Die Vorgaben der SARS-CoV-2- 
Arbeitsschutzverordnung vom 21. Januar 2021 
(BAnz AT 22.01.2021 V1), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 21. April 2021 (BAnz 
AT 22.04.2021 V1), bleiben unberührt.

§ 7 
Mensen

(1) Für den Betrieb von Mensen und an Mensen an-
geschlossene Cafeterien gelten folgende zusätzliche 
Anforderungen:

1. innerhalb geschlossener Räume dürfen nur ge-
testete Personen im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV bewirtet werden, § 4 Absatz 3 
Corona-BekämpfVO gilt entsprechend;

2. die Betreiberin oder der Betreiber erstellt nach 
Maßgabe von § 5 Absatz 1 ein Hygienekonzept;

3. die Betreiberin oder der Betreiber erhebt nach Maß-
gabe von § 5 Absatz 2 die Kontaktdaten der Gäste;

4. die Betreiberin oder der Betreiber verabreicht alko-
holische Getränke weder an erkennbar Betrunkene 
noch nach 23.00 Uhr;

5. die gleichzeitige Bewirtung von mehr als 50 Gäs-
ten erfolgt nur, wenn das Hygienekonzept zuvor 
der zuständigen Behörde angezeigt worden ist;
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6. Mensen sind für Gäste nur innerhalb eines Zeit-
raums von 5.00 Uhr bis 23.00 Uhr geöffnet.

Gäste und dort Beschäftigte haben in Bereichen mit 
Publikumsverkehr innerhalb und außerhalb geschlos-
sener Räume nach Maßgabe von § 6 eine qualifizierte 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ausgenommen 
von Satz 2 sind Gäste während des Aufenthaltes an 
ihren festen Steh- oder Sitzplätzen. Die Betreiberin 
oder der Betreiber hat die erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen, um die Einhaltung der Pflicht nach Satz 2 
zu gewährleisten.

(2) Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr darf außer Haus kein 
Alkohol verkauft oder ausgegeben werden. Dies gilt 
auch für gastronomische Lieferdienste.

(3) Für den Fall, dass eine Mensa oder eine ange-
schlossene Cafeteria in einem Landkreis oder ei-
ner kreisfreien Stadt gelegen ist, in dem oder in 
der an drei aufeinander folgenden Tagen die durch 
das Robert Koch-Institut veröffentlichte Anzahl der 
Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 
(Sieben-Tage-Inzidenz) den Schwellenwert von 100 

überschreitet, wird der Betrieb untersagt. Die Mensa 
oder eine angeschlossene Cafeteria ist zu schließen.

§ 8 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnah-
men von den Geboten und Verboten aus §§ 2 bis 7 
genehmigen, soweit die dadurch bewirkten Belastun-
gen im Einzelfall eine besondere Härte darstellen und 
die Belange des Infektionsschutzes nicht überwiegen.

(2) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 
nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt.

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 18. Mai 2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Hochschulen-Coronaverordnung 
vom 30. April 2021 (ersatzverkündet am 30. April 
2021 auf der Internetseite https://www.schleswig- 
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/ 
210430_Hochschulen-CoronoVO.html)*) außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. Mai 
2021 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 12. Mai 2021
K a r i n  P r i e n

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-60

Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der Landesverordnung über besondere Maßnah-
men zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Hochschulen (Hochschulen-Coronaverordnung 
- Hochschulen-coronaVO) vom 12. Mai 2021 gemäß § 28a Absatz 5 Satz 1 IfSG

Seit dem Neuerlass der HochschulencoronaVO vom 30. April 2021 (landesweite 7-Tage-Inzidenz (RKI) mit Stand vom 
29. April 2021 bei 67,3) ist die landesweite 7-Tage-Inzidenz (RKI) nunmehr (Stand vom 10. Mai 2021) auf 50,8 gesunken. 
In sieben Kreisen und einer kreisfreien Stadt liegt die 7-Tage-Inzidenz bei unter 50, in vier Kreisen und zwei kreisfreien 
Städten zwischen 50 und 100 und in einer kreisfreien Stadt über 100. Die Situation in den Regionen des Landes bleibt 
dabei sehr heterogen. Der bundesweite Inzidenzwert ist gegenüber dem Stand vom 29. April 2021 (155) auf 119 (Stand 
10. Mai 2021) gesunken. Gleichzeitig sorgen Virusvarianten weiterhin für eine Dynamik des Infektionsgeschehens. Vor 
dem Hintergrund des niedrigeren Infektionsgeschehens ist es möglich, weitere Lockerungsschritte einzuleiten. Darüber 
hinaus werden Anpassungen an die Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung (SchAusnahmV) vom 8. Mai 
2021 (BAnz AT 08.05.2021) vorgenommen.

Die Vorlage eines Tests für die Teilnahme an praktischen Lehrveranstaltungen ab einer Inzidenz von über 165 ist nicht 
mehr erforderlich für geimpfte oder genesene Personen nach der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung. 
Durch Streichung der Formulierung „für ihre Beschaffenheit“ in § 6 Absatz 4 Satz 1 wird klargestellt, dass der Verweis 
auf § 2a Absatz 1a Corona-BekämpfVO auch den dortigen Verweis auf § 2a Absatz 1 Corona-BekämpfVO und damit 
auch die Ausnahmen von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung umfasst. Dies gilt für alle Fälle, in denen 
nach dieser Verordnung eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist.

Darüber hinaus wird der Betrieb von Mensen und angeschlossenen Cafeterien wieder zugelassen. Voraussetzungen 
dafür sind zum Beispiel die Erstellung eines Hygienekonzepts und die Erhebung von Kontaktdaten. Einschränkungen 
gelten insbesondere hinsichtlich der Verabreichung alkoholischer Getränke und der zulässigen Öffnungszeiten. Innerhalb 
geschlossener Räume dürfen nur getestete Personen im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV bewirtet werden. 
Der Nachweis eines negativen Tests nach Nummer 6 in Verbindung mit Nummer 7 SchAusnahmV mittels eines Anti-
gentests darf nicht älter als 24 Stunden sein. Auch der Nachweis aufgrund eines PCR-Test ist möglich. Es wird auf § 4 
Absatz 3 Corona-Bekämpfungsverordnung (Corona-BekämpfVO) vom 11. Mai 2021 (ersatzverkündet am 11. Mai 2021 
auf der Internetseite https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210911_Corona-
BekaempfungsVO.html) verwiesen. Kinder unter 6 Jahren benötigen keinen Test. Vollständig Geimpfte (sowie 14 Tage 
Abstand zur letzten Impfung) und Genesene müssen nach § 7 Absatz 2 der Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 
ebenfalls keinen Nachweis über einen negativen Test vorlegen. Hier reicht der Impfnachweis beziehungsweise der 
Genesenennachweis (siehe § 2 Nummer 2 bis 5 SchAusnahmV). Gäste mit coronatypischen Symptomen müssen sich 
hingegen testen lassen. Die Hochschulencoronaverordnung gilt bis zum Ablauf des 30. Mai 2021.


